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Vorwort

Die kommunale Selbstverwaltung steht im Jahr 2023 einerseits unter politischem Druck,
hat andererseits in den vergangenen Jahren auch bemerkenswerte Stärkungen durch die
Rechtsprechung von Verfassungs- und Verwaltungsgerichten erfahren. Die Kommunal-
finanzen stehen dabei oft im Zentrum der politischen und rechtlichen Entwicklungen.

Die Neuauflage vorliegenden Handbuchs klammert das kommunale Haushaltsrecht aus –
hier besteht inzwischen kein Mangel mehr an Literatur – und erweitert und intensiviert die
Behandlung der grundsätzlichen finanzverfassungsrechtlichen Stellung der kommunalen
Ebene, der kommunalen Abgaben und sonstigen Einnahmen sowie des kommunalen
Finanzausgleichs.

Der Kreis der Autorinnen und Autoren setzt sich nach wie vor aus mit dem Kommunal-
und / oder Finanz- und Steuerrecht befassten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern
sowie mit dem kommunalen Finanzrecht befassten Praktikerinnen und Praktikern aus
Gerichtsbarkeit, kommunalen (Spitzen-)Verbänden, Anwaltschaft und Verwaltung zusam-
men. Dieser Autorenschaft entsprechend möchte das „Handbuch Recht der Kommunal-
finanzen“ sowohl einen Beitrag für die wissenschaftliche Diskussion, als auch für die
konkrete Rechtspraxis „vor Ort“ leisten.

Für wertvolle Mitarbeit und Unterstützung bei der Erstellung dieses Handbuchs danken
wir Frau wissenschaftlicher Mitarbeiterin Lara Liese sowie den studentischen Hilfskräften
Marie Detjen, Hanna Hombach, Elias Quinkler und Marc Riedel vom Berliner Lehrstuhl
für Öffentliches Recht und Finanzrecht herzlich. Das Register wurde von Hanna Hom-
bach erstellt.

Das Werk befindet sich auf dem Stand von 1. Juli 2023.

Die Herausgeber freuen sich über Anregungen und Hinweise:
hans-guenter.henneke@landkreistag.de
christian.waldhoff@rewi.hu-berlin.de

Berlin, im Juli 2023

Hans-Günter Henneke Christian Waldhoff
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